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Aktionskomitee für 
• • 

SCHULERMITBESTIMMUNG 
PCSTFACH 

8057 ZUERICI-I 

Wie Du noch weisst: unser letztes Flugblatt no 2 endete mit der Vorlegung von 
Forderungen , welche auf den Ausbau d~r demokratischen Rechte des Schülers ab-
zi el en . · 
Was Ihr auch dem l etzten Flugblatt entnehmen konnt : wir haben uns sei t l~ngerer 
Ze it in Arbeitsgruphen getroffen um den Rechtszustand an den Zürcher Mi t t el -
schulen zu un t ers uc en und konkrete Alternat iven aus zuarbe1 ten. 
Die wi chtigsten Punkte legen wir Euch nun kurz einmal vor: 

D emokratie 
Schu ~haus: 

arn 

Die Demokratie ·am Schulhaus, bisher arg geschunden, bzw. inexistent, wi rd aus 
gebaut, da: 

CJ die Schüler berechtigt sind Schülervereine frei zu bi l den , 
CJ die Pressefreiheit ( s. Art. 55 der BV ) auch an Eurer Schu le im 

Rahmen der gesetz l ichen Bestimmungen gewahrleistet i st ; dh , uns 
steht das Recht zu Zeitungen und Flugb lat ter zu ver te i len , an der 
Wandzeitung unsere Meinung ungeschminkt zu vertreten ohne Zensur 
fürchten zu müssen, 

CJ das Versammlungsrecht der Schüler gemass dem Art. 3 der KV auch an 
Eurer Sch ul e Realitat wird , 
Aussch l üsse von Schülern nicht mehr moglich sind. 

fo a e so : l 
Die Gesamtheit der Schüler bilden nach wie vor die Schülerarganisation , aber: 

CJ Die kleine,arbeitsfahige Delegiertenversammlung wird arbeitendes 
Gremium, . nicht mehr ein Überlasteter Vorstand. 

O Die DV hat das Recht Veranstaltungen mit kulturellem oder auch mit 
politischem Charakter ausserhalb des Lehrplanes in eigener Verantwor
tung durchzuführen - dh. der einseitigen Information in der Schule· 
kann - wenn wir Schüler dies wollen - eine Al ternativinformation zur 
Seite gestellt werden, ohns dass sie verboten werden kônnte ! 

CJ Die OV h~t das Recht ihre voll sti ~nberechtigten Vertreter in die 
Mitbestimmungsgremien am Schulhaus zu senden. 1 

CJ Die DV bestin~t in Absprache mit den anderen DV 's im Kanton ihre 
Vertreter fü r di e kantona le 1'1itbestimmung. 

h1enden! J 
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Die SV ist das wicht1gste ~1 i tbestimmungsgremium am Schulhaus . In ihr s i nd SCHUELER, 
LEHRER , ERZIEHUNGSBC~ECHTIGTE und das RE:K'fORAT stimmberechtigt ve rtreten. 

Oie SV entscheidet über: 

die Gestalt uná Form der 5ildungsa rbeit an der Schule , 

gewisse OlSZlplinarmassnahmen und bestimmte No t enentscheide als l. Rekurs
instanz, 

zT auch, wPnn ein Angeh~riger der Schule begrUndet verd~chtigt wird, 
strafbare Handlungen gegen Angehorige der Schul e verUbt zu haben. 

Die SV hat das Vorschlagsrecht bei Rektorwahlen. 

I DER VERM I T TLUNGSAUSCHUSS ~ l 
l>e r VA regelt kle inere Stre1tigkeiten um 1~oten- und Diszip linarf~ll e . Auch in ihm 
s i nd die Schüler vertre ten 

Demokrati 
kant 

a u f 
b en e 

• f1itbesti!TITlung am Schulhaus hat nur da11n e1nen .Jlnn, \'lenn sie nich .. auf hoherer 
Ebene wieder Zl'Jni eh te sgenlcht 1--lerden kann. 1·1itbes tÍimliJng am Schul ha us hat nur dann 
einen Sinn. wenn vd ,· chu er-~msere Intere.sse:n auch auf kantonaler Ebene vertr eten. 

Mitbestirrmung am Sr.hulhaus hat nur dann einen Sinn. \·1enn wir demokratische. Verb 'ndé::, 
wie zB. die Gewerkschaften, die bis jctzt noch nicht s im Schulleben zu sagen ge
habt haben - irn Gegensatz dazu die Wirtsc.h"'rtsverbande ! - am Entscheidungsprozes:. 
beteil igen. 

l~itbes tinrnung hat nur dann einen Sin'l, wenn wir Schi.iler den gefàhrli ch wachsende 
E1nfluss der Wirts~1aftsverb~nde auf die Sch~le bek~mpfen . 

Wir woll en mitbestimmen, um zu verhindcrn dass : 

man die Finanznnttel für Schulcn kürzt , • l 

die dernokratischen Rechte des SchUlers verringert we rden, 

das Informationsmonopol an der1 Schulen weíterhin bes t ehen bleibt, 

eine nur technokratische Strukturreform der Schule gegen unsere 
lnteressen gebastelt w1rd • 

Uazu fo rdern wir die Schaffung einer kantonalen Mittelschulkonferenz (MSK) . die 
s i eh aus Schül ervertretern, Er z i t~hu ng s r-àteo , t:ehrer vert retern und Verbandsvertreten 
!ttsamnensetzt. " J 

MI:T E INER PETITISN DIE 

OISKUSSION U.f\11 UNSEREN M B ... E N TWURF AUC..., A N 

EUREM SC~HUt-HAUS EROEt=FNEN! 


